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Gemeinde Reißeck 
A-9815 Kolbnitz, Unterkolbnitz 50  

Tel. 04783/2050 Fax: 04783/2160 reisseck@ktn.gde.at www.reisseck.at 

 

Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2026 

 
gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 
78/2023 vom 17.11.2023, zum Voranschlag 2026 
 
1. Wesentliche Ziele und Strategien: 
Der Voranschlag 2026 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015 sowie 
den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 
erstellt. Die Rahmenbedingungen gemäß aufsichtsbehördlicher Mitteilung 
zum Voranschlag wurden eingehalten. 
 
Die Sicherstellung und Erhaltung der bestehenden Infrastruktur sowie die 
Durchführung notwendiger investiven Maßnahmen sind der Gemeinde trotz 
der allgemeinen Teuerungen ein wichtiges Anliegen. 
 
Im Jahr 2026 sollten einige anstehende Investitionen, die sich teilweise 
bereits in der Planungsphase befinden, umgesetzt werden. 
 
Eine Veranschlagung kann jedoch erst nach Vorliegen von genauen 
Kostenschätzungen, Förderungszusicherungen und genehmigten 
Finanzierungsplänen in einem Nachtragsvoranschlag erfolgen. 
 
Darunter fallen u.a. folgende Maßnahmen wie „Sanierung Teuchlstraße BA 
05“ und das Kanalnetzvorhaben „ABA BA 05“. Ebenfalls ist das Projekt 
„GWVA Reißeck – Sanierung HB Preisdorf und sonstige Maßnahmen 2023“ 
bis dato noch nicht abgeschlossen. Das Projekt „Marhofareal“ wobei die Alte 
Post, der Marhof und UK 16 baureif gemacht werden sollen. 
 
Demgegenüber stehen noch nicht voll eingesetzte Mittel von 2026 aus dem 
KIG 23-28 (€ 103.059,62), die Mölltalsfondsmittel (€ 76.153,90) sowie die 
Zahlungsmittelreserven (ZMR) welche gem. den Bestimmungen des K-
SpvG seit Juni 2023 veranlagt sind. Die Stände der ZMR sind Teil der 
Vermögensrechnung und können somit nicht veranschlagt werden. Diese 
sind jedoch im Rechnungsabschluss und täglich im Tagesabschluss 
ersichtlich. 
 
Die Zahlungsmittelreservestände weisen per Tagesabschluss vom 
13.12.2025 folgende Stände auf: 
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Seit dem VA 2026 ist es erstmalig möglich die ZMR im Zuge eines Berichtes 
darzustellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Beilage 6b, welche den Nachweis der 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven nach ihrem 
Verwendungszweck darstellt, in Reißeck leer ist, jedoch dieser Zustand mit 
dem „kärntenspezifischen Nachweis über den Stand kommunaler 
Zahlungsmittelreserven“ geheilt ist. Die Summe spiegelt die Beträge am 
heutigen Tagesabschluss wider. 
 
Resümee: noch nicht veranschlagte Ausgaben werden im NVA über 
KIG-Mittel, Mölltalfondsmittel und Zahlungsmittelreserven 
Bedeckung finden. Durch den kärntenspezifischen Nachweis über 
den Stand kommunaler Zahlungsmittelreserven wird den 
gesetzlichen Erfordernissen der VRV 2015 im Bezug auf die Beilage 
6b Abhilfe geschaffen. 
 
2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des 

Haushaltes: 
Der neuerliche Anstieg der gesetzlichen Transferzahlungen beläuft sich 
inklusive der Landesumlage auf einem Rekordwert von € 2.050.305,60. 
Insgesamt bedeutet dies für das Budget eine Mehrbelastung der 
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Gesamtumlagen von rund € 63.800 (2025 € 44.000) - das entspricht 
einem Plus von 3,41 % (2025 +2,45 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ertragsanteile sind gegenüber den prognostizierten Einnahmen 
des Jahres 2026 mit € 2.244.400 um ca. 5,8 % angestiegen (VA 2025 
€ 2.120.700); dies entspricht einer Erhöhung von € 123.700. Die 
Landesumlage steigt 2026 um € 21.800 von € 96.900 auf € 118.700. 
Die Einnahmen aus den Finanzzuweisungen auf dem FAG 2024 sind 
aufgrund der übermittelten Prognosen mit € 156.300 (2025 € 237.000) 
um € 80.700 weniger zu veranschlagen. 
 
Resümee: im Ergebnis steigen die Einnahmen um € 43.000 wobei 
demgegenüber die Mehrbelastung des Budgets aus den Umlagen 
mit € 85.600 zu Buche stehen. 
 
Die operative Gebarung enthält neben den vertraglichen Verpflichtungen 
lediglich jene Ermessensausgaben, deren Grundlage auf Beschlüssen der 
Gemeindegremien basieren. Der im Gemeinderat beschlossene 
Stromliefervertrag lässt aufgrund der Fixpreisvereinbarung die Stromkosten 
um ca. 2/3 sinken. Da die Abrechnungen der Stromlieferanten nicht 
periodengetreu vorhanden sind, ist es kaum möglich die genauen 
Ersparnisse aus dem Titel der EEG im VA 2026 zu berücksichtigen. Dies wird 
auf Basis der Jahresabrechnungen im NVA 2026 
eingearbeitet/hochgerechnet. 
 
Für den Personalaufwand wurde eine Erhöhung von 1,6 % 
berücksichtigt.  Außerdem wurden gesetzliche Vorrückungen 
eingearbeitet. Die Mehrbelastung aus dieser Position bedeutet einen 
Betrag von ca. € 53.700. 
Der übrige Sachaufwand ist auf Basis der Auszahlungen des Jahres 2025 
(indexbasierte Verträge wurden inklusive der Steigerungen berücksichtigt) 
veranschlagt worden. 
 
Resümee: der neue Stromliefervertrag bringt eine Kostenreduktion 
von ca. 2/3 mit sich. Der Kostenvorteil der EEG ist aufgrund der 
Datenlage konservativ berücksichtigt (Abrechnung 2025 steht aus). 
Die Personalkosten werden im Jahr 2026 um € 53.700 steigen. 
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Mehrjährige Vorhaben: 
Da das Projekt AAZ auch im Jahr 2025 in keinem Gremium als 
Tagesordnungspunkt behandelt wurde und Folge dessen kein neuer 
Beschluss bezüglich weiterer Vorgangsweise vorliegt, ist sowohl der GR-
Beschluss als auch der genehmigte Finanzierungsplan gültig und dies 
spiegelt sich dementsprechend im Werk wider.  
 
Das Projekt „Marhofareal“ - die Alte Post, der Marhof und UK 16 werden 
dabei baureif gemacht - werden zu 100 % über ein Regionalfondsdarlehen 
idHv. € 700.000 finanziert. Ab dem Jahr 2027 wird der Betrag zu je einem 
zwölftel retourniert und mit BZ iR (€ 62.500) bedeckt. 
 
Das Projekt „KAT-VAIA – Sanierung alte Teuchlstraße, Abschnitt 3“ wird im 
Jahr 2026 mit ca. € 70.000 fortgesetzt. Dafür werden 
finanzierungsplangetreu die Förderung vom Land idHv € 17.500 
herangezogen, sowie die dafür gebildete ZMR in der Höhe von € 52.200 
aufgelöst. 
 
Folgende Bedarfszuweisungsmittel sind im Voranschlag enthalten: 
Die Bedarfszuweisungen innerhalb des Rahmens betragen lt. Mitteilung des 
Gemeindereferenten LR Ing. Fellner für die Jahre 2024, 2025, 2026 jeweils 
€ 659.000. Davon sind in diesem Voranschlag € 125.700 gebunden und die 
restlichen € 533.300 wurden für die operative Gebarung eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die IKZ-Mittel 2026 idHv. € 50.000 wurden neuerlich zunächst für den 
Schulgemeindeverband veranschlagt. 
 
Resümee: das Projekt „Marhofareal“ idHv. € 700.000 wird über ein 
Regionalfondsdarlehen finanziert. Es muss neuerlich erwähnt 
werden, dass für die operative Gebarung rund eine halbe Million 
Euro an BZ iR eingesetzt werden müssen, damit ein geradezu 
ausgeglichener Haushalt erzielt werden kann.  
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3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: 
 
3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt 

festgelegt: 
 
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:1 € 27.000   (VA 25 € 167.400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt 

festgelegt: 
 
Geldfluss aus der operativen Gebarung:2 € 346.600  (VA 25 € 403.400) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages: 
 
Nachfolgende Saldenberechnung stellt die hoheitliche verfügbare Eigen- 
finanzierungskraft dar. Dazu werden die Salden der Gebührenhaushalte 
herausgerechnet. In Abzug gebracht werden auch BZ iR für 
Darlehenstilgungen außerhalb des Gebührenhaushaltes sowie die 
Investitionskonten: 
 
Der Ergebnishaushalt SA0 (EHH) - Geldfluss aus der operativen Gebarung 
- erhöht sich mit dieser Berechnung von € 27.000 auf eine 
Eigenfinanzierungskraft in Höhe von € 58.800. 
 

 
1 Entspricht dem SALDO 00 gemäß VRV 2015. 
2 Entspricht dem SALDO 1 gemäß VRV 2015. 
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In der Bereinigung sind die Tilgungen des Darlehens AAZ (€ 57.700) sowie 
des Regionalfondsdarlehen Bugelnigsäge (€ 15.000) enthalten. Die 
Entnahme von ZMR werden ab dem VA 2026 ebenfalls mit € 52.500 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somit ist der im Gesamthaushalt ausgewiesene SA0-Ergebnishaushalt 
positiv. 
 
Die Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit sind zum Teil negativ 
veranschlagt. Eine Gebührenanpassung bei der WVA ist aufgrund der 
Zinssteigerungen bei den bestehenden Darlehen und durchgeführten 
Investitionen bereits im Oktober 2022 erfolgt. Eine Gebührenkalkulation im 
Jahr 2025 mit dem Land Kärnten hat ergeben, dass bei allen Betrieben 
Handlungsbedarf besteht. Somit müssen, um langfristig kostendeckend zu 
bleiben, die Gebühren per 1.10.2026 angehoben werden. 
 
Die Verfügungsmittel gem. § 11 Abs.1 K-GHG sind in Höhe von einem 
Prozent der Summe des Abschnittes 92 „öffentliche Abgaben“ der 
Finanzierungsrechnung 2024 veranschlagt, d.s. € 30.700, wobei 10 % 
davon auf die beiden Referenten je zur Hälfte aufgeteilt wurden. 
 
Im Feuerwehrbereich wird in Kolbnitz der Startschuss für den Umbau des 
Rüsthauses im Zuge einer Variantenstudie inklusive Grobplanung idHv 
€ 16.000 durchgeführt. In Penk wird das MZFA angeschafft, welches bis 
spätestens 2027 ausgeliefert werden soll. Ein geringes Budget (ca. € 2.500) 
wurde für beide Feuerwehren berücksichtigt, falls Geräteerneuerung 
vorgenommen werden müssen. 
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Der Fokus ist darüber hinaus aufgrund des umfangreichen Netzes auch im 
Jahr 2026 budgetär auf die Gemeindestraßen gerichtet. Beispielsweise 
muss eine Brückenüberprüfung im gesamten Gemeindegebiet von € 28.800 
beauftragt werden. 
 
Die ausschließlichen Gemeindeabgaben weisen ein Nettoergebnis von 
€ 937.300 auf: 

 
Gemeindeeigene Betriebe: 
 
Schwimmbad 
Auszahlungen: € 134.300 
Personalaufwand (Saisonkräfte) € 27.800/ Wirtschaftsleistungen Arbeiter 
und Aushilfen: € 52.000/ sonstiger Sachaufwand: € 54.500 
Einzahlungen: € 55.800 
Leistungserlöse inklusive Kärnten Card € 35.000 / PV-Einspeisung € 9.400 
/ Betriebskosten und Miete: € 11.400 
 
Kreuzeckbahn 
Auszahlungen: € 137.900 
Personalaufwand (Saisonkräfte) € 103.500/ sonstige Aufwendungen:  
€ 24.400 
Einzahlungen: € 165.000 
Leistungserlöse: € 48.000/Kärnten Card: € 105.000/Pachtzins: € 800/ 
sonstige Einzahlungen: € 11.200 
 
Schilift Kolbnitz 
Trotzdem der Lift in dieser Saison nicht aufsperren wird, fallen aufgrund 
Wartungsarbeiten und fälliger Pachtzinse stets Kosten an. Auszahlungen: € 
9.600 / Einzahlungen: € 1.400 
 
Resümee: die Preiserhöhungen der Kärnten Card Betriebe werden 
sich positiv aus die Einnahmenseite auswirken. Darüberhinaus 
profitiert das Schwimmbad Reißeck deutlich von der Investition im 
Eingangsbereich. Die Lohnkosten konnten dadurch deutlich gesenkt 
werden. 
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MEFP 2026 bis 2030 
 
Mittelfristig sind - wie auch im Voranschlag 2026 - die Pflichtausgaben 
und diverse laufende Instandhaltungsmaßnahmen und Ermessensausgaben 
vorgesehen. Die Transferzahlungen sind gemäß Vorgaben des Landes 
eingearbeitet. Bei den Ertragsanteilen wurden leicht steigende Anhebungen 
angenommen. An Bedarfszuweisungen sind die jeweils jährlich 
zweckgebundenen Mittel veranschlagt. Für den Personalaufwand wurde 
eine jährliche Anpassung von rund 2 % angenommen.  
 
Gesamtübersicht Ergebnisvoranschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtübersicht Finanzierungsvoranschlag: 

 
 
4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden 

und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß 
Anlage 7 VRV 2015  
 
Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde mittels ICM-Tool 
vorgenommen. Herangezogen wurden die Anschaffungswerte, sofern 
die Möglichkeit gegeben war, ansonsten Schätzwerte. 
Bei der Bewertung der Wasserleitungen wurde eine Nutzungsdauer von 
50 Jahren herangezogen und damit an die Nutzungsdauer bei den 
Kanalbauten angepasst. Diese Änderung wurde vom Gemeinderat der 
Gemeinde Reißeck am 27.11.2020 im Zuge des 1. 
Nachtragsvoranschlages 2020 zur Kenntnis genommen. 

 
5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer 

Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013 
Kein Erfordernis 


